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Wissenswertes zum Thema Nebeneinkommen

Wann wird Einkommen
angerechnet?

Einkommen, das Sie aus einer Nebenbeschaftigung,
selbstandigen Tatigkeit oder als mithelfende/r
Familienangehdrige/r (Erwerbstatigkeit) zum Arbeits-
losengeld dazuverdienen, wird nach den Vorschriften
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB lll) auf
das Arbeitslosengeld angerechnet, wenn es den
Freibetrag von 165 Euro monatlich tbersteigt. Auch
bei einer Erwerbstatigkeit missen Sie sich den Ver-
mittlungsbemiihungen lhrer Agentur fir Arbeit zur
Verfugung stellen und den in der Eingliederungsver-
einbarung festgelegten Pflichten nachkommen.

Bitte beachten Sie: Arbeiten Sie regelméafRig mindes-
tens 15 Wochenstunden, sind Sie nach den
Vorschriften des SGB Il nicht mehr arbeitslos und
kénnen kein Arbeitslosengeld beziehen.

Auch wahrend der Auslibung lhrer Nebentatigkeit,
mussen Sie sicherstellen, dass Ihre Agentur fur
Arbeit Sie personlich an jedem Werktag unter der
von Ihnen benannten Anschrift (Wohnung) durch
Briefpost erreichen kann.

Welches Einkommen wird
berlicksichtigt?

Es wird das Nettoeinkommen aus der Erwerbstatigkeit
berlcksichtigt. Vom Bruttoverdienst (hierzu gehért
auch einmalig gezahltes Arbeitsentgelt z. B. Weih-
nachtsgeld) werden z. B. Lohn-/Kirchensteuer und
Beitréage zur Sozialversicherung sowie Fahr-/Wer-
bungskosten abgezogen. Die Fahr-/Werbungskosten
werden in tatsachlicher Héhe nach den steuerrechtli-
hen Grenzen berticksichtigt.
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.
‘ BEISPIEL 1

* mtl. Brutto-Nebeneinkommen 860€

» Lohnsteuer, Solidaritatszuschlag

(StKI. VI) ca. —96€
» Beitrage zur Renten-, Kranken-
und Pflegeversicherung* ca. —-89€

» Fahrkosten fir 10 Fahrten mit je
10 Entfernungskilometern a 0,30€ ca. —-30€

mtl. Netto-Nebeneinkommen ca. 645€

Bei einer selbstéandigen Tatigkeit werden pauschal
30 Prozent der Betriebseinnahmen als Betriebs-
ausgaben abgesetzt. Wenn Sie héhere Betriebs-
ausgaben nachweisen, werden diese abgesetzt.

L)
‘ BEISPIEL 2

* erzielte Betriebseinnahme (brutto)
aus selbststandiger Tatigkeit 900€

» pauschaler Abzug von
Betriebsausgaben in Hohe von 30% —270€

mtl. Netto-Nebeneinkommen 630€

*Personen, die wahrend einer Zeit, in der sie einen Anspruch auf Arbeitslosengeld
haben, eine Beschaftigung mit weniger als 15 Stunden wéchentlich ausiiben,
missen keine Beitrage zur Arbeitslosenversicherung zahlen; sie sind versiche-
rungsfrei.



Was wird angerechnet?

Bei einem Nebeneinkommen aus Erwerbstatigkeit
besteht immer ein Freibetrag von 165 Euro monat-
lich. Wenn das Nettoeinkommen den Freibetrag
Ubersteigt, wird es auf das Arbeitslosengeld ange-
rechnet.

Y
‘ BEISPIEL 3

* Netto-Nebeneinkommen 300€

» Zu berlcksichtigender Freibetrag —-165€

Anrechnungsbetrag 135€

Ein zusatzlicher Freibetrag kann berucksichtigt wer-
den, wenn Sie in den letzten 18 Monaten vor Beginn
des Arbeitslosengeldes neben einem Versicherungs-
pflichtverhéltnis mindestens 12 Monate eine Neben-
beschaftigung von unter 15 Stunden wéchentlich
ausgeubt haben. Die Hohe dieses zusétzlichen Frei-
betrages richtet sich nach dem durchschnittlichen
Einkommen, das in den letzten 12 Monaten vor dem
Anspruch auf Arbeitslosengeld erzielt wurde, betragt
jedoch mindestens 165 Euro monatlich.

Der zusatzliche Freibetrag wird auch eingeraumt,
wenn Sie in den letzten 18 Monaten vor Beginn des
Arbeitslosengeldes neben einem Versicherungs-
pflichtverhaltnis mindestens 12 Monate selbstandig
oder als mithelfende/r Familienangehdrige/r unter
15 Stunden wdchentlich tatig waren.



.
‘ BEISPIEL 4

» Ab Beginn des Arbeitslosengeldes 500€
durchschnittlich erzieltes Neben-
einkommen (Nettoeinkommen) aus
Arbeitnehmertatigkeit

» Vor Beginn des Arbeitslosengeldes  235€
durchschnittlich erzieltes Neben-
einkommen (Nettoeinkommen)
aus Beschaftigung

* Freibetrage —-165€
a) Freibetrag i.H.v. 165 Euro
b) zusatzlicher Freibetrag —235€

(= Einkommen) aus Beschafti-
gung vor Beginn des Arbeitslo-
sengeldes

Auf das Arbeitslosengeld anzu- 100€
rechnendes Nebeneinkommen

Wie wird Nebeneinkommen
angerechnet?

Wenn Sie ein monatliches Nebeneinkommen in gleich
bleibender Hohe haben, so zieht die Agentur fur Arbeit
den Anrechnungsbetrag (= Nebeneinkommen minus
Freibetrag) von lhrem Arbeitslosengeld auch monat-
lich ab. Den Anrechnungsbetrag kénnen Sie dem
Bewilligungs-/Anderungsbescheid entnehmen. Nicht



gleichbleibendes Nebeneinkommen wird nachtrag-
lich angerechnet. Dazu erhalten Sie einen
Anderungsbescheid mit dem monatlichen Anrech-
nungsbetrag.

Ist der Anrechnungsbetrag héher als das zuste-
hende Arbeitslosengeld, wird kein Arbeitslosen-
geld ausgezahlt.

Muss die Nebentatigkeit
gemeldet werden?

Ja! Sie mussen der Agentur flr Arbeit jede Erwerbs-
tatigkeit, spatestens am Tag der Aufnahme der
Téatigkeit mitteilen. Hierzu bleiben Sie auch ver-
pflichtet, wenn lhr Arbeitgeber Ihnen verspricht,
die Agentur fur Arbeit zu benachrichtigen.

Unter [=> www.arbeitsagentur.de/eServices >
Veranderung mitteilen konnen Sie die Aufnahme
einer Nebentétigkeit online mitteilen.

Teilen Sie der Agentur fur Arbeit Ihre Nebentatigkeit
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht richtig mit, kann
dies negative Folgen flr Sie haben. Wenn Sie zu
hohe Leistungen bekommen haben, weil Sie ihr
Nebeneinkommen nicht rechtzeitig gemeldet haben,
mussen Sie dieses Geld an die Agentur fir Arbeit
zurlickzahlen. Die Agentur prift auerdem, ob
eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, fur die Sie mdg-
licherweise eine GeldbulRe bezahlen missen.


http://www.arbeitsagentur.de/eservices

Wissenswertes zum Thema Nebeneinkommen

Wie ist das Nebenein-
kommen nachzuweisen?

Bitte verlangen Sie von lhrem Arbeitgeber die
Erstellung einer Bescheinigung Giber Nebenein-
kommen. Diese hat der Arbeitgeber online an die
Bundesagentur fiir Arbeit zu Gbermitteln. Sie er-
halten einen Abdruck dieser Bescheinigung von
der Bundesagentur fiir Arbeit.

Bei der Anrechnung des Nebeneinkommens kénnen
Fahrkosten oder andere Werbungskosten beriick-
sichtigt werden.

Unter [=> www.arbeitsagentur.de/eServices >
Veranderung mitteilen kdnnen Sie die Angaben
zu den Werbungskosten online ibermitteln.

Sie finden das Zusatzblatt ,Werbungskosten* auch
unter [=> www.arbeitsagentur.de/formulare-a-z >
Arbeitslosengeld > Zusatzblatter > Zusatzblatt
Werbungskosten oder holen es bei Ihrer Agentur fir
Arbeit ab und senden es der Agentur flr Arbeit zu.

Sind Sie als Selbststandige/r tatig, missen Sie
die Erklarung zur selbstandigen Tatigkeit ausflllen.
Die Angaben kdnnen Sie online unter:

[=> www.arbeitsagentur.de/eServices >
Veranderung mitteilen online ibermitteln. Diese
Erklarung ist auch unter

[=> www.arbeitsagentur.de/formulare-a-z

> Arbeitslosengeld > Erklarung zu selbstandi-
ger Tatigkeit und Landwirtschaft abrufbar oder
bei lhrer Agentur fiir Arbeit erhaltlich.


http://www.arbeitsagentur.de/eservices
http://www.arbeitsagentur.de/formulare-a-z
http://www.arbeitsagentur.de/eservices
http://www.arbeitsagentur.de/formulare-a-z

Diese Erklarung legen Sie bitte der Agentur fiir Arbeit
mit entsprechenden Belegen und Nachweisen (z. B.

Einkommensteuererklarung oder Einkommensteuer-
bescheid) vor. Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen

eingereichten Papierunterlagen nach Uberfiihrung

in eine elektronische Form und nach einer Aufbe-
wahrungszeit von 6 Wochen vernichtet werden. Soll-
ten Sie lhre Originalunterlagen wieder bendtigen,

teilen Sie dies bitte rechtzeitig schriftlich mit.

Was ist bei beruflicher
Weiterbildung zu beachten?

Anrechnung von Nebeneinkommen

Nebeneinkommen, das aus einer Erwerbstatigkeit
erzielt wird, die neben einer beruflichen Weiterbildung
ausgelibt wird, ist wie beim Arbeitslosengeld wahrend
der Arbeitslosigkeit zu bertcksichtigen.

Anrechnung von Arbeitgeber- oder Trager-
leistungen

Zum Lebensunterhalt bestimmte Leistungen, die Sie
wahrend der beruflichen Weiterbildung

» vom Arbeitgeber oder dem Trager der beruflichen
Weiterbildung wegen der Teilnahme oder

« aufgrund eines friiheren oder bestehenden
Arbeitsverhaltnisses (ohne Ausiibung der
Beschaftigung)



erhalten, werden mit lhnrem Nettobetrag berticksich-
tigt und nach Abzug eines Freibetrages von 400 Euro
monatlich auf das Arbeitslosengeld angerechnet.

)
‘ BEISPIEL 5

Wegen der Teilnahme an einer Weiterbildung
erhalten Sie von lhrem Arbeitgeber eine monat-
liche Vergutung von 500 Euro netto. Nach Ab-
zug des Freibetrages von 400 Euro monatlich
werden 100 Euro monatlich auf das Arbeits-
losengeld angerechnet.

Sonstiges

Bei Bezug von Biirgergeld nach dem Sozialgesetz-
buch Il gelten abweichende Bestimmungen zur An-
rechnung von Einkommen (siehe hierzu auch ,Merk-
blatt SGB Il - Grundsicherung flr

Arbeitsuchende —Biirgergeld®).

Bitte wenden Sie sich fiir Informationen an lhr zustan-
diges Jobcenter.



“ WEITERE INFORMATIONEN

Aktuelle Informationen Uber Dienste und Leistun-
gen lhrer Agentur fur Arbeit finden Sie im Inter-
net unter [=> www.arbeitsagentur.de

Telefonisch erreichen Sie Ihre Agentur fir Arbeit
montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr
und freitags von 8 bis 14 Uhr Uber die ge-
bihrenfreie Servicerufnummer 0800 4 5555 00.

Herausgeberin
Bundesagentur flr Arbeit
Zentrale/FGL31
Dezember 2024
www.arbeitsagentur.de

Druck: MKL Druck GmbH & Co. KG
48346 Ostbevern

Einfach QR-Code mit
Smartphone scannen.



http://www.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de

	Wissenswertes zum Thema Nebeneinkommen
	Wann wird Einkommen angerechnet?
	Welches Einkommen wird berücksichtigt?
	Was wird angerechnet?
	Wie wird Nebeneinkommen angerechnet?
	Muss die Nebentätigkeit gemeldet werden?
	Wie ist das Nebeneinkommen nachzuweisen?
	Was ist bei beruflicher Weiterbildung zu beachten?
	Sonstiges




